
 
NASCO Energie & Rohstoff AG  
Ordentliche Hauptversammlung am 18. Dezember 2025 
 
 
 

FORMULAR ZUR ERTEILUNG EINER VOLLMACHT 
 
 
 
Eintrittskartennummer:  ________________________  Anzahl Aktien: _________________________ 

 
 
 
ausgestellt auf:   _____________________________________________________________________ 

(Vorname, Name, Wohnort)  
 

 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, können ihr Stimmrecht 
und/oder ihre sonstigen Rechte durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder einen 
Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre gemäß den in der 
Einladung zur Hauptversammlung abgedruckten Bestimmungen rechtzeitig anmelden und den Anteilsbesitz 
nachweisen. 
 
Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen gleichgestellte Person bevollmächtigt 
wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft der Schriftform. Im Falle einer Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen oder diesen 
nach § 135 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu 
Bevollmächtigenden zu erfragen sind.  
 
Zur Erteilung der Vollmacht kann z.B. dieses oder das auf der Eintrittskarte befindliche Vollmachtsformular genutzt 
werden.  
 
Aktionäre können die Vollmacht auch durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten in Schriftform erteilen bzw. 
widerrufen. In diesem Fall bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Schriftform.  
 
Der Nachweis der erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Alternativ kann der Nachweis der Gesellschaft an 
die nachfolgend genannte Adresse übermittelt werden: 
 
NASCO Energie & Rohstoff AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen 
(§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG). Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als 
Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. 
 
 

Vollmacht 
 

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(Vorname, Name, Wohnort) 

 
mich/uns in Bezug auf die am 18. Dezember 2025 stattfindende ordentliche Hauptversammlung der NASCO Energie & 
Rohstoff AG zu vertreten und mein/unser Stimmrecht unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/Die 
Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu 
übertragen.  
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift  


